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Lokales.
* Es wird darauf laufmerkfam gemacht, daß

die Bezahlung der durch Vermittlung des Magi¬
strats gelieferten Kartoffeln an die Stadtkasse zu
erfolgen hat.

* Theater in Cronberg im Saale zum Schützen¬
hof. Am Sonntag , den 18. Januar veranstaltet
die Frankfurter Volksbühne, Direktion Matth .Henß,
welche während der Kriegszeit in den meisten
Orten um Frankfurt schon bis zu sieben Gastspielen
mit stets großem Erfolg gegeben hat, auch hier
zwei Vorstellungen. „Mit Herz und Hand fürs
Vaterland" heißt die neue vieraktige Kriegsoperette,
welche abends 8V2 Uhr zur Aufführung gelangt.
Die Operette ist eine der größten Schlager der
Jetztzeit mit sechzehn vorzüglichen Gesangs- und
Musiknummern ausgestattet, und da die Rollen sich
in Händen erster Künstler und guter Sänger be¬
finden, so steht ein künstlerischer, genußreicher Abend
bevor. Das Stück wird von der Gesellschaft seit
Ostern überall mit. größtem Erfolg gegeben und ist
namentlich das „Höchster Kreisblatt" voll des Lobes
über die Aufführung am 7. Mai daselbst. Es
sollte somit niemand versäumen, die Vorstellung zu
besuchen, denn in treuer Waffenbrüderschaft sind
wir mit Oesterreich-Ungarn vereint und es dürfte
somit wohl jedermann interessieren, die drei Haupt¬
nationen der Doppel-Monarchie, Oesterreich, Ungarn
und Böhmen^auf der Bühne zu sehen. Drum sei
die Losung: „Alle in Treue fest" ins Theater . —
Nachmittags 41/2 Uhr wird für unsere Kleinen das
neue Märchen „Die Geistermühle" hier zum ersten
Male gegeben, in welchem dieselben sehen, wie der
Geiz und der Wucher bestraft wird, was nament¬
lich in der Jetztzeit für alle von großem Wert ist.
Alles Nähere ist aus der heutigen Anzeige und den
Plakaten zu ersehen. — Nach den uns zur Einsicht
vorgelegten Papieren verfügt Direktor Henß für
seine künstlerischen Darbietungen über sechs Kunst-
icheine von allerersten Bühnen, sowie sonstiger bester
Empfehlungen.

* Keine Geheimschrift. Der Schriftverkehr der
w Gefangenschaft geratenen deutschen Soldaten
unterliegt in Feindesland einer scharfen Prüfung,
5Uch aus das Vorhandensein unsichtbarer Schrift.
Die aus den Briefen Gefangener gelegentlich her-
uorgehenden Anregungen, dem Antwortbriese Mit¬
teilungen in einer bestimmten unsichtbaren Schrift
beizufügen, scheinen zuweilen auf listige Veran-
ualtungen des. Feindes zurückzuführen zu sein. Auf
b'efe Weise versuchen unsere Gegner, die Mitteilungen
über Vorgänge und Verhältnisse in Deutschland zu
Schlüssen benutzen und zu unserem Nachteil ver¬
werten, für sie wichtige Nachrichten zu erhalten.
Umsomehr ist damit zu rechnen, daß Mitteilunzen
w geheimer Schrift entdeckt und durch ihr Bekannt¬
werden die Interessen des Reiches gefährdet wer¬
ben. Ter Gefangene selbst wird den schwersten
'Nachteilen in bezug auf seine Behandlung und
lemen Briefverkehr ausgesetzt seich sobald er über¬
führt erscheint, unsichtbar geschriebene Nachrichten
üüs Deutschland heimlich zu beziehen. ^ Deshalb
wuß dringend davor gewarnt werden, bei Mitteil-
.Mdn an die in der Kriegsgefangenschaft befind-

* en  Deutschen Geheimschrift anzuwenden

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Großes Haupt -Quartier , 17. Juni 1916. (W .T .B . Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz
Ein französischer Patrouillenangriff bei Beaulne (nördlich der Aisne)

wurde leicht abgewiesen.
Im Maasgebiet hielt sich die Artillerietätigkeit auf erheblicher Stärke

und steigerte sich in den frühen Morgenstunden teilweise zu besonderer
Heftigkeit. — In den Vogesen fügten wir nordöstlich von Celles durch
eine Sprengung dem Gegner erhebliche Verluste zu und schlugen westlich
von Sennheim ein kleinere feindliche Abteilung zurück, die vorübergehend
in unseren Graben hatten eindringeu können.

Die Fliegertätigkeit war beiderseits rege. Unsere Geschwader belegten mili arisch
wichtig Ziele in Bcrgnes (französisch Flandern) Bar-le-Duc, sowie im Raume Dombasle-
Einville, Luneville, Blainville ausgiebig mit Bomben.
Oestlicher Kriegsschauplatz

Bei der Heeresgruppe Linsingen haben sich an dem Stochod- und
Styr-Abschnitt Kämpfe entwickelt. Teile der Armee des Generals Grafen
Bothmer stehen nördlich von Przewloka erneut im Gefecht.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Abgesehen von erfolgreiche^ Angriffen unserer Flieger auf feindliche
Anlagen ist nichts wesentliches zu berichten.

Oberste Heeresleitung.

— Der preußische Landtag tritt in der nächsten
Woche wieder zusammen, weil das Herrenhaus die
Steuerzuschläge noch nicht beraten hat und sie nicht
nach dem Wunsche des Abgeordnetenhauses nur auf
ein Jahr , sondern nach dem Vorschläge der Re¬
gierung bis zum Beginne desjenigen Etatsjahres
bewilligen will, für das ein nach Abschluß des
Friedens den europäischen Großmächten aufgestellter
Haushalt in Kraft tritt . Das Herrenhaus wird
über die Steuerzuschlägeam 20. Juni entscheiden.
Das Abgeordnetenhaus ist auf den 24. Juni zu¬
sammenberufen. Inzwischen hat dieFinanzkommission
des Herrenhauses schriftlich Bericht über ihre
Kommisstonsverhandlungen erstattet. Die Kommission
beschloß einstimmig die Wiederherstellung der Re¬
gierungsvorlage und nahm mit überwiegender
Mehrheit die Entschließung an, die Regierung zu
ersuchen, darauf hinzuwirken, daß jeder weitere
Eingriff in der Reichsgesetzgebung auf dem Gebiet
der direkten Besteuerung von Vermögen und Ein¬
kommen vermieden wird.

— Nach dem „Lokalanzeiger" beschäftigen sich
der Kriegs- und Landwirtschaftsausschuß der russischen
Reichsduma mit der schweren Lebensmittelkriseund
beschlossen die Einführung von vorläufig vier fleisch¬
losen Tagen in der Woche.

Rom,  15 . Juni . Die Blätter melden: Nach
einer neuen Besprechung mit Boselli hat Sonnino
das Portefeuille des Auswärtigen in dem neuen

Kabinett behalten. Orlando wird das Portefeuille
des Innern übernehmen, während Boselli den
Vorsitz ohne Portefeuille übernehmen wird. —
„Giornale d'Jtalia " erfährt, das Boselli heute abend
dem König mitteilen wird, daß er den Auftrag
zur Bildung des Kabinetts annehmen werde. —
Die Blätter besprechen die Entscheidung, daß
Sonnino das Portefeuille des Auswärtigen behalten
werde, mit Genugtuung. Die Meldung hat in
Monte Citorio einen ausgezeichneten Eindruck ge¬
macht.

— In einer diplomatischen Gesellschaft hat,
wie die „Voss Ztg." erfährt, ein französischer Offi¬
zier sich geäußert : Es ist war , daß wir beim An¬
griff auf Verdun 400 000 Mann verloren haben.

— Im Pariser „Journal " wird an auffallen¬
der Stelle die Vollendung der Eisenbahnlinie
Saloniki—Athen als Großtat der französischen In¬
dustrie gefeiert, woran folgende bezeichnende An¬
spielungen geknüpft werden: Diese Linie kann für
die alliierten Heere Salonikis beträchtliche Bedeutung
haben, da sie möglicherweise gestattet, zwischen
Saloniki und Piräus eine Verbindung herzustellen.
Wenn es andererseits den Griechen einfallen sollte,
sich ihrer gegen uns zu bedienen, so würde sie nicht
lange benutzt werden können, da sie an den Küsten¬
strecken dem Zerstörungsfeuer unserer Kriegsschiffe
ausgesetzt ist.

— Aus Saloniki wird gemeldet, daß seit dem



letzten Freitag kein Schiff die griechischen Häfen
verließ. Alle Postoerbindungen mit Athen seien
abgeschnitten.

— Japan soll in den letzten fünf Monaten
an Rußland 40 Millionen Granaten für große
Kaliber geliefert haben.

— Nach Kopenhager Blättermeldungen fand
am 14. Juni in Skagen unter großer Beteiligung
der Behörden und der Bevölkerung die feierliche
Beerdigung von sieben deutschen Matrosen statt,
deren Leichen nach der Nordseeschlacht von Fischern
eingebracht wurden. Die Schiffe im Hafen und
die ganze Stadt legten Trauerschmuck an. Alle
Glocken läuteten. Die sieben Särge waren von

- Blumenspenden vollkommen bedeckt. Sie wurden
auf dem Friedhofe in einem gemeinsamen Grabe
beigesetzt. Kriegervereine und die Seesoldaten
des dänischen Torpedobootes „Soeulven" bildeten
die Ehrenwache. Pastor Busch hielt eine ergreifende
Trauerrede . Der deutsche Konsul in Frederikshavn
dank' e den Behörden und der Bevölkerung namens
dss deutschen Volkes für die Teilnahme. Der
Kommandant des Torpedobootes „Soeulven" legte
eine prachtvolle Blumenspende am Grabe nieder.
Unter den gleichen Ehrenbezeugungenwurden zwei
englische Matrosen bestattet.

Bekämpfung der städtischen
Hypothekennot durch Genossenschaften?

Zur Beseitigung der Hypothekennot des städt¬
ischen Grundbesitzes ist aus den Kreisen der Haus-
und Grundbesitzervereine der Vorschlag gemacht,
Hausbesitzer-Kreditgenossenschaften zu errichten und
durch diese Genossenschaften oder durch besonders
zu gründende Genossenschaften, d'ie Bürgschaft oder
Ausfallbürgschaft für nachstehende Hypotheken über¬
nehmen zu lassen — sogenannte Hypotheken-Garan-
tiegenossenschasten. Tatsächlich sind denn auch eine
Anzahl solcher Genossenschaften errichtet. Nach den
Feststellungen des Allgemeinen Deutschen Genossen-
schaftsverbandes bestehen zurzeit etwa 27 solcher
Genossenschaften. In einzelnen Städten sind sogar
die Gemeinden an diesen Genossenschaften in der
einen oder anderen Form beteiligt, z. B . durch
Gewährung von Mitteln oder durch Uebernahme
der Ausbietungsgarantie gegenüber den Hypotheken¬
gläubigern, während die Genossenschaft ihrerseits
wieder der Stadt haftet.

Ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der
Hypothekennot kann aber weder in der Errichtung
von Hausbesitzer-Kreditgenossenschaften, noch in der
Errichtung von Garanliegenossenschaften erblickt
werden. Schon die Errichtung von Hausbesitzer-
Kreditgenossenschaftenist banktechnisch bedenklich.
Die Pflege des Hypothekengeschäfts— und hierauf
richtet sich in erster Linie die Tätigkeit dieser Ge¬
nossenschaften — ist keine geeignete geschäftliche
Grundlage für ein Kreditinstitut, um ein ersprieß¬
liches Arbeiten zu gewährleisten. Die Pflege des
Hypothekarkreditsin der einen oder anderen Form
insbesondere aber auch in der Form der Ueber¬
nahme der Bürgschaft oder Ausfallbürgschafr, schließt
sämtliche Risiken des Hausbesitzes in sich, die in der
Versteifung des Geldmarktes, den Schwankungen
der Bodenpreise und der Entwicklung des Miet¬
markles liegen, ohne daß diesen Risiken entsprech¬
ende Gewinnchancen gegenüberstehen. Auch ist es
eine durch die Geschichte des Bankwesens oft be¬
stätigte Erfahrung , daß Kreditinstitute, die sich ein¬
seitig auf diejBedürfnisse eines bestimmten Standes
aufbauen, in Zeiten, wo sie am dringendsten be¬
nötigt werden, versagen. Gilt dies für sämtliche
Kreditinstitute, sr gilt dies ganz besonders für die
eingetragenen Genossenschaften, bei denen infolge
des freien Austrittsrechts der Mitglieder die feste
Kapitalgrundlage fehlt, die gerade für die hier in
Rede stehenden Kreditgeschäfte unentbehrlich ist. Aus
diesem Grunde hat der Allgemeine Deutsche Ge¬
nossenschaftsverband, wie vor der-Errichlung beson¬
derer Handwerker-Kreditgenossenschaften, so auch
vor der Errrchtung besonderer Hausbesitzer-Kredit¬
genossenschaften dringend gewarnt.

Noch bedenklicher aber ist die Errichtung von
Hypothekengarantiegenossenschaften. Der Umstand,
daß zurzeit von Grundbesitzerkreisen die Errichtung
von Garantiegenossenschaften lebhafter betrieben und
auch von Seiten der Städte diesen Genossenschaften
Interesse entgegengebracht wird, hat den „Freien
Ausschuß der Deutschen Genossenschaftsverbände"
veranlaßt, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen
und folgenden Beschluß zu fassen: „Der Freie Aus¬
schuß der Deutschen Genossenschaftsverbände erklärt
gegenüber den Bestrebungen auf Erleichterung von
städtischen Hypotheken durch Garantieübernahme
von Genossenschaften, daß die Genossenschaften nach

Amtlicher- Tagesbericht von 16. Juni
Westlicher Kriegsschauplatz

Links der Maas griffen die Franzosen mit starken Kräften den Süd¬
hang des „Toten Mann" an. Nachdem es ihnen gelungen war, vorüber¬
gehend Gelände zu gewinnen, wurden sie durch einen kurzen Gegenstoß
wieder zurückgeworfen. Wir nahmen dabei 8 Offiziere, 238 Mann ge¬
fangen und erbeuteten mehrere Maschinengewehre. Eine Wiederholung
des feindlichen Angriffes am späten Abend und Unternehmungen gegen
die beiderseits anschließenden deutschen Linien waren völlig ergebnislos.
Der Gegner erlitt schwere blutige Verluste.

Rechts der Maas blieb die Gefechtstätigkeit, abgesehen von kleineren,
für uns günstigen Jnfanteriekämpfen an der Thiomont-Schlucht, im wesent¬
lichen auf starke Feuertätigkeit der Artillerie beschränkt.

Oertlicher Kriegsschauplatz.
Gegen die Front der Armee des Generals Grafen BotHmer, nördlich

von Przewloka, setzten die Russen auch gestern ihre Anstrengungen fort.
Bei der AbwehMdes Feindes blieben über 400 Mann gefangen in der
Hand des Verteidigers.

Lalkan -Kriegsschauplat ;.
Die Lage ist unverändert.

ihrer Rechts- und Wirtschaftsnatur nicht geeignet
sind, die Bürgschaft oder Ausfallbürgschaft für
städtische Hypotheken zu übernehmen." Dem Freien
Ausschuß gehören an : Der Allgemeine Deutsche
Genossenschaftsverband, der Generalverband länd¬
licher Genossenschaften, und der Reichsoerband der
deutschen landwirtschaftlichenGenossenschaften. An
den Erfahrungen und Ansichten dieser Verbände,
die als die Vertretung der Kreditgenossenschaften
zu betrachten sind, denn sie umfassen etwa 16 500
Kreditgenossenschaften, wird niemand vorübergehen
könnem Ihre Warnung muß die Beachtung finden,
die die Aeußerung dieser Organisation der großen
Genossenschaftsverbände verdienen.

Es ist nicht zu bestreiten, daß die Lage des
städtischen Grundbesitzes schwierig ist, aber es ist,
wie die übereinstimmendeErfahrung sämtlicher
deutscher Genossenschaftsverbände bestätigt, ein un¬
geeignetes Mittel , diese Schwierigkeiten bekämpfen
zu wollen. D e Errichtung von Hausbesitzer-Kredit-
gmossenschaften und Hypotheken-Garantiegenossen-
schaften ist nur geeignet, neue Schwierigkeiten oder
doch Enttäuschungen zu bereiten, zum mindesten
aber Hoffnunden zu wecken, die keinesfalls erfüllt
werden können. Will man die städtische Hypotheken¬
not durch besondere Organisationen bekämpfen, so
können dies nur Organisationen nach Art der in
Preußen geplanten städtischen Psandschastsanftalten
sein.

Amtliche Bekanntmachung
Die Eewerbesteuerrolle für da- Steuerjahr

1916 liegt in der Zeit vom 24. d. M . bis einschl.
30. d. M . auf Zimmer 5 des Bürgermeisteramtes
zur Einsicht der Steuerpflichtigen offen.

Cronberg , den 16. 6. 1916.
Der Magistrat . Müller-Mittler.

Es ist bereits früher wiederholt darauf hinge¬
wiesen worden, daß alle Zurückftellungs-, Versetz-
ungs - und Beurlaubungsgesuche durch das zustän¬
dige Bürgermeisteramt bei mir, dem Zivilvorsitzen¬
den der Ersatzkommission, einzureichen sind.

In vielen Fällen wurde dies nicht beachtet und
wurden die Gesuche dem ftellv. Generalkommando
oder Truppenteile direkt vorgelegt. Ein solches
Verfahren schädigt die Gesuchsteller, da die Erledig¬
ung unnötig in die Länge gezogen wird.

Aus diesen Gründen wird wiederholt ersucht,
sämtliche Gesuche dem zuständigeu Bürgermeisteramt
abzugeben.

Es ist dringend notwendig, daß die Gesuchfteller
ihren Namen und Wohnsitz deutlich bezeichnen und
bei eingestellten Leuten den Truppenteil richtig an¬
geben. Bei Gesuchen um Zurückstellung noch nicht
Eingestellter ist Geburtsdatum und Militärverhält¬
nis (Unausgebildeter Landsturm, ehemaliger dauernd
Untauglicher, gedient vom . . . . bis .. . usw .)
genau anzugeben.

Die Erinnerung von Gesuchen, oder die Ein¬
reichung eines zweiten Gesuches, bevor über das
erste entschieden ist, ist in den meisten Fällen zweck¬

los und kann nicht empfohlen werden. Alle Gesuche
werden als Eilsachen behandelt, verlangen aber zur
Erledigung , da alle in Betracht kommenden Be¬
hörden gehört werden müssen, eine bestimmte Zeit.

Endlich ist, wenn mehrere Leute reklamiert
werden sollen, nicht für jeden besonders, sondern
für alle zusammen ei n Gesuch einzureichen, diesem
Gesuche sind dann aber nach Truppenteilen oder
Bezirkskommandos getrennte Liften beizufügen.

Bei Gesuchen um weitere Zurückstellung oder
Beurlaubung ist Datum und Nummer der ersten
Zurückstellungsverfügungund die Behörde, die die¬
selbe erteilt hat, anzugeben, wenn der Bescheid selbst
nicht beigefügt wird.

Bad Homburg, 30. 5. 1916.
Der Zivilvorfitzendeder Ersatz-Kommission.

I . V. : von Bernus.
Wird veröffentlicht.

Cronberg , den 17. Juni 1916.
Der Magistrat . . Müller-Mittler.

Bekanntmachung über das Verfüttern
von Kartoffeln vom 8. Juni 1916.

Auf Grund des § 2 der Bekanntmachungüber
das Verfüttern von Kartoffeln vom 10. April 191b
(RGBl . S . 284) wird folgendes bestimmt:

8 i.
Vom 10. Juni 1916 ab dürfen Kartoffeln nicht

mehr verfüttert werden. Der Kommunalverband
regelt die Zulassung von Ausnahmen Ausnahmen
dürfen nur bewilligt werden für Kartoffeln, die sich
nachweislich zur menschlichen Ernährung nicht eignen.

8 2.
Viehbesitzer dürfen bis 15. August 1916 an

ihr Vieh insgesamt nicht mehr Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknereiverfüttern, als auf ihren Vieh¬
stand bis zu diesem Tage nach folgenden Sätzen
entfällt:

An Pferde höchstens zweieinhalb Pfund
an Zugkühe höchstens einundeinviertel Pfund
an Zugochsen höchstens einunddreiviertel Pfund
an Schweine höchstens ein halbes Pfund.

Die Kommunalverbände können das Verfüttern
dieser Erzeugnisse weiter beschränken oder ganz
verbieten.

Kartoffelstärkeund Kartoffelstärkemehl dürfe»
nicht verfüttert werden.

8 3. . j
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder m»

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft»
wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt

Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung gege"
88 1 und 2 ist der Mindestbetrag der Geldstraft
gleich dem zwanzigfachen Werte der verbotswidrig
verfütterten Mengen (ß 7 der Bekanntmachung übel
das Verfüttern von Kartoffeln vom 16. April IM
— RGBl . S . 284.)

' 8 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin , 8. Juni 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfferich.

*



Anordnung.
Gemäß § § 1 und 2 der Bekanntmachung über

das Verfüttern von Kartoffeln vom 8 . Juni 1916
sowie auf Verfügung der Prvvinzialkartoffelstelle
Wird für den Obertaunuskreis folgendes angeordnet:

1. Die Besitzer von Kartoffeln haben aus den
vorhandenen Vorräten , die für menschliche
Ernährung geeigneten Mengen abzusondern
und getrennt aufzubewahren . Soweit diese
1 Pfund pro Tag und Kopf der Familie
und Naturalberechtigten bis 1. Aug . 1916
übersteigen , sind sie für den Kreis 'beschlag¬
nahmt . Die hiermit beschlagnahmten
Mengen sind der Ortsbehörde binnen fünf
Tagen anzuzeigen . Hinsichtlich des Bedarfs
der Kriegsgefangenen und der russisch-
polnischen Arbeiter verbleibt es vorläufig
bei den bisherigen Bestimmungen.

2 . Zur Verfütterung dürfen nur diejenigen
abgesonderten Kartoffeln verwendet werden,
die nach Feststellung der Ortsvolizeibehörde
sich zur menschlichen Ernährung nicht eignen.

3 . Das Verfüttern von Erzeugnissen der Kar-
toffel -Trocknerei ist verboten.

4 . Zuwiderhandlungen werden mit Gefäng¬
nis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu 10 000 Mark bestraft.

5 . Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
Bad Homburg v . d . H ., den IS . Juni 1916.

Der Königliche Landrat.
2 . V : v. Bernus.

*

2Biri ) veröffentlicht . Die Anzeigen werden
vom 19 . bis 24 . d. M . auf Zimmer 9 des Bürger¬
meisteramtes entgegengenommen.

Cconberg , den 16 . 6 . 1916.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

föpilff 5 Samstag , den 17 . Juni 1916,
nachmittags von 7 Uhr ab,

werden in der städtischen Turnhalle

Bezugsberechtigt sind — soweit Vorrat reicht
— die Bewohner von Frankfurterstraße , Friedens¬
weg, Gartenstraße , Grabenstraße , Große Hinterftr .,
Eüterbahnhof und Hainstraße.

Cronberg , 17 . 6 . 1916 . Der Magistrat.
Müller -Mittler.

Das Laden der Erdbeerkasten
geschieht von jetzt ab:

durch Fuhrmann Reul , hinter der Turnhalle
b) durch Fuhrmann Völkel , auf dem Marktplatz.

Das Beladen der Wagen darf nur auf den
Plätzen selber geschehen . Jedes Lärmen daselbst
hat nach 9 Uhr nachmittags zu unterbleiben . ,

Cronberg , den 13 . 6 . 1916.
Polizeiverwaltung.
Müller -Mittler.

Freiwillige Beiträge für die Unterbringung er¬
holungsbedürftiger entlassener Kriegsteilnehmer in
ir.ronberger Gasthöfen werden an der Stadtkasse jeder-
M gerne entgegengenommen.

Der örtliche Vertrauensmann:
Müller -Mittler Bürgermeister.

Nach Erreichung des wehrpflichtigen
Alters (Vollendung des 17 . Lebensjahres)
haben sich die hier wohnhaften jungen Leute
lofort auf Zimmer 5 des Bürgermeister¬
amtes bei Vermeidung von Strafen zur
Stammrolle anzumelden . '

Cronberg , den 29 . Mai 1916.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Einschränkung der Notschlachtungen.
Auf Grund des § 6 Abf . 4 und des 8 10

Absatz der Bekanntmachung über Fleifchver-
Aung vom 27 . 3 . 16 (RGBl . S . 199 ) ordne ich

Ermächtigung der Landeszentralbehörde für
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden

1. Die Frist für die Anzeige von Notschlacht¬
ungen wir auf 24 Stunden nach der «Schlachtung
verkürzt . Zur Anzeige sind außer den Schlachten¬
den und den Fleischebschauern auch die Trichinen-
chauer verpflichtet.

2 . Das Fleisch aus Notschlachtungen ist in
jedem Falle an eine vom Kommunalverband oder
der Gemeinde zu bezeichnenden Stelle abzuliefern.
Der Besitzer ist dafür zu entschädigen . Die Fest¬
setzung der Entschädigung erfolgt im Streitfälle
endgültig durch den Regierungspräsidenten . Bei
der Festsetzung ist die Güte und Verwertbarkeit des
Fleisches zu berücksichtigen , die Zubilligung des
Höchstpreises wird bei Notschlachtungen in der
Regel nicht gerechtfertigt sein.

Zuwiderbandlungen unterliegen den ^Strafvor-
schriften des § 18 der Bekanntmachung vom 27.
März 1916.

Der Regierungspräsident.

kslramitmackung über kobketis.
Nachstehendes Verlangen des Ariegsausschuffes

für pflanzliche und tierische Gele und Fette G .m .b .H.
in Berlin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Gemäß § 2 Abs . \ der Verordnung des Bun¬
desrats über Rohfette vom f6 . März 1916 (RABl.
S . 165 , welche in den Geschäftsräumen der Gemein¬
den eingesehen werden kann , wirS hiermit da - Ver¬
langen gestellt , daß bei gewerblickeu Schlachtungen
von Rindvieh und Schafen in der Gemeinde Cronberg
die Rohfette nach der Anweisung über die Lostrennung,
Behandlung , Verpackung , Bezeichnung und Versendung
von Rohfetten vom 5.1{0.  April 191 ®(Reicksanzeiger
Nr . 82 -86 ) losgetrennt und voni 2$ . 5 16 ab die
folgenden Innenseite : Darm -, Netz-, Magen , Brust,
und Schloßfette , sowie die Abfallfette (die beim
Reinigen und Schleimen der Därme gewonnenen Fette ) ,
ferner vom 13 . 6 . 16. ab auch das Nierenfet ! ohne
Fleischnieren , das tzerzbeutelfett und die Fettbrocken,
soweit sie sich beim Verkaufe von Fleisch ergeben , an
Gebr . Lahn , Iviesbaden , abgeliefert werden.

Dje Benennung anderer Schmetzen bleibt Vorbe¬
halten.

Vorstehendes Verlangen gilt nicht nur für Schlacht¬
ungen , welche von den Dienststellen des Heeres oder
der Marine im eigenen Betriebe vorgenommen wer
den. Bei Schlachtungen , welche im Aufträge solcher
Dienststellen in gewerblichen Betrieben erfolgen , besteht
eine Verpflichtung zur Lostrennung und Ablieferung
dann nicht , wenn vom Unternehmer dieser gewerb^
lichen Schlachtungen die schriftliche Bestätigung der
Dienststellen darüber , daß die Schlachtungen in ihrem
Aufträge erfolgen und die anfallendeu Rohfette von
ihnen in Anspruch genommen werden , binnen einer
Woche nach dieser Bekanntmachung , im Falle späterer
Aufträge binnen einer Woche nach Erteilung der Auf¬
träge , bei der bezeichneten Schmelze eingegangen ist.

Hinsichtlich der Behandlung , Verpackung , Be¬
zeichnung und Versendung der Mhfette wird aus die
Anweisung vom 5 . April 1916 verwiesen , welche in
den Geschäftsräumen der Gemeinde eingesehen wer¬
den kann.

Die Schmelze ist angewiesen , die Hälfte des aus
den angelieferten Rohfetten ausgefchmolzenen und zur
menschlichen Ernährung geeigneten Fettes (Feintalges)
in die Gemeinde zurückzuliefern Die Verfügung über
den zurückgelieferten Feintalg steht der Gemeindever¬
waltung zu. Macht die Gemeindeverwaltung von
ihrem Verfügungscecht Gebrauch , so hat die Schmelze

die oben erwähnte Hälfte des Feintalges an die An¬
lieferer der Rohfette im Verhältnis ihrer Anlieferung
zurückzukiefern. Diese Anlieferer können der Schmelze
für die Rücklieferung andere Stellen innerhalb der
Gemeinde benennen.

Soweit die Gemeindeverwaltung den Kintalg
den Anlieferern überläßt , hat die Schmelze der Ge¬
meindeoerwallung auf ihr Verlangen bis zum 5.  jedes
Monats anzuzeigen , in welchen Mengen und an
ne ' che Stellen Feintalg im abgelaufenen Monat in
den Gemeindebezirk zurückgcliefert worden ist.

Ueber die gewerbsmäßige Abgabe des Feintalges
an Verbraucher werden gemäß 8 9 5atz 2 der Ver¬
ordnung über Rohfette vom 16 März 1916 mit Zu¬
stimmung des Reichskanzlers folgende Vorschriften er¬
lassen :

„Das zum Verbrauch als Feintalg von den
Schmelzen zurückgelieferte , ausgeschmolzene Fett darf
vorläufig noch in den gleichen Formen und pak-
kungen geliefert werden , in denen die Schmelzen
bisher geliefert haben.

Bei der Lieferung von Pfunden oder Bruch¬
teilen von Pfunden in Tüten haben die Tüten in
deutlich leserlicher Schrift den Aufdruck : „Kriegs-
ausschuß -Feintalg " zu enthalten.

Bei der Lieferung in Kübeln haben die Kübel
die deutlich leserliche Aufschrift : „Kciegsausschuß-
Feintalg " zu tragen.

Bei .der Lieferung in Blöcken (Riegeln oder
Brote ) Pergament - oder Pergamentersatzstreifen
einzuschmelzen, oie in ihrer ganzen Länge und in
nicht lösbarer Schrift die sich wiederholenden Worte
„Kriegsausschuß -Feintalg " zu tragen haben . Die
Blöcke (Riegel oder Brote ) siird in Packungen mit
der deulich leserlichen Aufschrift : „Kriegsausschuß-
Feintalg " zu liefern.

Feintalg darf an Einzelverbraucher gewerbs¬
mäßig nur in Mengen bis zu 125 Gramm auft
eininal abgegeben werden . Vorschriften der Ge
meinde über weitergehende Beschränkung der ge¬
werbsmäßigen Abgabe von Feintalg bleiben hier¬
von unberührt.

Zuwider Handlungen gegen diese Vorschriften sind
nach 8 13 Nr . 5 der Verordnung über Rohfette
vom 16 März 1916 (RGBl .S . 165 ) mit Gefängnis¬
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark bedroht.

Berlin , den 15 April 1916.
kirieg8ÄÜ8sck «88 für pflrmrlieke unck lieriscke

Oele unck Fette 6 . m . b. R.
Dr . Weigelt. _ Knetsch.

1. Wer Brotgetreide verfüttert , versündig
sich am Vaterlande!

2 . Wer über das gesetzlich zulässige Maß
hinaus Hafer , Mengkorn , Mischfrucht,
worin sich Hafer befindet , oder Gerste ver¬
füttert , versündigt sich am Vaterlande!

ftMKMi für« pro uno llmm (,ö.lllu.S.
Der Geschäftskreis umfaßt:

1. Für Mitglieder und Nichtmitglieder:
die Annahme von Spar -Einlagen mit täglicher Verzinsung 3 Vs0/»
die Führung von laufender Rechnung ohne Credit.

2. Für Mitglieder:

!gegen Bürgschaft x Effektendepotsdie Gewährung von Vorschüssen
die Gewährung von Credit in lfd . Rechnung
die Discontirung von Wechseln auf das In - und Ausland
den commissionsweisen An - und Verkauf von Effekten
die Umwechselung von Coupons und Geldsorten.
Bürostunden:  Montags , Mittwochs und Freitags von 2— 4 Uhr,

Donnerstags von 2— 3 Uhr nachmittags . D «v Vorstand.



Theater in Cronberg.
Im Saale des „Schützenhof " .

Gastspiel der Frankfurter Volksbühne.
Direktion : Matthäus Henß,  Inhaber von 6  Kunstscheinen.

Sonntag , den 18 . Juni , abends 8 ^ Uhr
In Wien über 500 , in Berlin ufw . 100 — 200 Aufführungen.

Neu ! Ueberall grösster Erfolg ! Neu !

Neueste Kriegsoperette in 4 Akten.
(16 Musik - und Gesangsnummern .)

^dltCTl im  Vorverkauf : Buchhandlung ^ Ehr . Lohmann,u . im Spiellokal : Numerierter Platz 1.00 Mark,
1. Platz 70 Pfg ., 2 . Platz 40 Pfg . ;
Abendkasse:  Numerierter Platz 1.20 Mark , 1. Platz 90,
2 Platz 50 Pfg . Militär und Jugendwehr mit Abzeichen
an der Kasse halbe Preise . Kinder haben abends keinen

Zutritt . Bitte Hut ablegen.
Rauchen polizeilich verboten.

Einen eintürigenKltltaM
zu verkaufen Näh . Geschä ftsst.

Notizbuch verloren.
Gegen Belohnung abzugeben in
der Geschäftsste lle

Tension Villa Elisa
Cronberg Schönberg

Wiesenau 28.

5ckön bskagl . möbl. Zimmer
auf Tage , Wochen und Monate
Bad u . elektr . Licht im Hause.
Schöner schattiger Sorten.

Mansardenwohnung
3 Zimmer , Anche , zu vermieten.

Frauksurterstraß e 3.

Nachmittags 4 ^ Uhr

Kindervorstellung

2
mit Zubehör zu vermieten be

frieär . Raao , „z. Weinberg " .

Neu!Neu ! Unterhaltend und belehrend!

vis Seiktermühls ies
Märchen mit Gesang in 3 Akten.

Hierauf folgt noch eine lustige vanlomirne in einem Akt.
Karten hierzu sind nur an der Kaffe zu haben : Numerierter
Platz 40 Pfg ., 1. Platz 20 Pfg ., 2 . Platz 10 Pfg . ; Erwach,ene
lOPfg . mehr . Einlaß eineStundevorBeginnderVorstellungen.

Ein Teil der Gesamteinnahme wird der
hiesigen Kriegsfürsorge überwiesen

und bitten wir deshalb um gütigen , zahlreichen Besuch

Schöne

2 Zimmer-Wohnung
zu vermieten.

Gasthaus Drei Ritter.

1
in allen Größen eingetroffen.

Carl Grersstsxetr.

für« erg uno umgrgenoe.9.in.u.%
Wir vergüten bis auf Weiteres für Gelder auf

Sekeck .conli . .. . . 3 °/ ° Zinsen
Sparhassen -Conti . . 3V2 /« »
DarUben-Conti . . . 4°/® »

(mit halbjähriger Kündigung)
Rassa -Slunden:

Montags , Mittwochs und Freitag von 2 - 4 Uhr
Donnerstags von 2 —3 Uhr.

5

in der Kaserne und im Schützengraben
ist eine

Mutzpfeife und Feinschnitt-Tabak
(Feldpostporto 10 Pfennig)

Schöne kleine

m MrlMiismilksm gomuurg0.04,
Mündelsicher

unter Garantie des Obertaunuskreises.
i

Telephon Nr. 353 > Potflcheckkonio Nr. 5795 • Reichsbank ©iro Konto IL ^ ,.

Einnahme von Spareinlagen gegen ZV// » und 4°/o Zinken
rgT bei täglicher Verlinkung.

Koftenlofe Abgabe von Ieimkparbüdilen bei einer
Mindekteinlage von 3 . — Mark.

Annahrnektelle bei herrn Beinrich üohmann , Cronberg

B.OC

für(Ritt
Ri

k 3 . Schleifer
Cis -foieferung

vom bellen 6ebirgs -QueHwaher.

onnet
*5

ltHer
ten2
nbeit

sofort zu vermieten.
Pferdsstraße 13.

gss ssilnnsvnnnkmnlS 'ÄttmL'
1. Juni kann noch auf Saison abonniert und das versäumt!
Eis im Laufe des Sommers bezogen werden ößs

kann jederzeit beginnen »nah:
_ _ _ _ Unterbrechung von acht au
einanderfolgenden Tagen ist statthaft.

Das monafaiHbonRFmFnf
Drei Zimmer-

1
Mülji ' ijfjiidP raer ^ en ' 1?i ern ^ nicht als Nachlieferung lt)gelten , z. Äbonnementspreis ertra berechn:

Vormittags ans Haus gebracht.

Ib z:
Da:
-t- c

mit etwas Land  vom 1. Jul
ab billig zu vermieten.

Näheres Geschäftsstelle.
flTT i tin t'irrrT rr -.-T3JXi3iTrrTTr7XZXixaJLlAlJZxx ^ xaii jjerbe

wird in jedem (tznantum sofort
angekauft ; auch alte Geschäft ?-
und Familienpapiere , auf Wunsch
unter Plompen -Uerschluß.

Näheres Geschäftsstelle.

Friedrich Baas
Sattler und Tapezierer

empfiehlt fick }i

gründlichen Reinigen and D *sinfijieren von

dett - 3F1sdeni

nte i
halte

* 3
18jc

hren
cht i

18
Beh

lieschl

Spezialität : Betten
gewaschene Bettfeder

und Daunen
— Matratzendrell —
Daunenköper u.

Federleinen

Lettkedern-
Reinlgungs -HnftaU

Tsnm :n ji 'iiLKiJJJL »jTiTgri

en.
ings
Iah:
ängp
* 3

wert
alten
r a
Ma
nur

9ener
°rn.
kssen
;n K

besonders Federspaten für
Gartenkultur empfiehlt

Georg Mascbhe.

Jluf Zigaretten bei entnähme von 100 Stüde
_ 10 Prozent Rabatt. - -

pbil > kob Liedemarm
Hauptstraße 25.

Kunftgewerßefchufe Offenßacßa .M.  ]
Ausßifdung vonScßüfern und

Schäferinnen.

Großß. Direßtot̂ PrqfEßerhord ^ ^

lieg ooio uno Silbe
Jiung

F»un
ötine

Grsße schöne

Hundehüttez.verkauf.
Näheres Geschäftsstelle.

wird zu dem höchsten preise angehauft

Hofuhrmacher Heinrich Lohman » ^

B
>erft

SWg« I. WMk
1

zu vermieten . Näheres
B le ich st ratze 2b.

mit Zubehör , in der Margaretenstraße , zu vermieten

Bürgermeister Kopp , Schönberg
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